Einführung in das Presserecht

Freys, Alexander


    Verhältnis Bürger –Staat
 
Verhältnis Bürger-Bürger

Straffunktion des Staates#

Gerichte:

- 3-stufiger Klageweg




1. Stufe
Streitwert   ( 10.000 DM      >>> Amtsgericht





       ( 10.000 DM      >>> Landgericht


2.Stufe




           >>> Oberlandesgericht

 3.Stufe




 >>> BGH

Bundesverfassungsgericht:

- Verstöße gegen Grundrechte / Grundgesetz






- nicht in Instanzenweg geschaltet

Rechtsquellen des Presserechts:

durch förderale Struktur der BRD unterschiedlich







Bundesgesetz und Landesgesetz (relativ) gleichberechtigt







Unterteilung des Rechts in 4 Kompetenzbereiche

I.
ausschließlich Bundeskompetenz 

z.B. Straf-, Zivilrecht

II.
ausschleißlich Landeskompetenz

z.B. Kultur

III.
konkurrierende Kompetenz


Land hat Gesetzgebungskompetenz, wenn Bund von 

seiner Kompetenz keinen Gebrauch macht

IV
Rahmengesetzgebungskompetenz

Bund macht Rahmengesetz, welches die Länder 

durch Detailgesetzgebung vervollständigen

Presserecht ist im Bereich IV angesiedelt, obwohl kein Rahmengesetz besteht. >>>LÄNDERPRIMAT

Einzelne Länderregelungen bis auf wenige Details gleich.

Konventionen / Staatsverträge über Staats- / Landesrecht

z.B. 
EU-Menschenrechtskonvention

>>>
Pressefreiheit


d.h, Klage am Europäischen Gerichtshof  (EGH) möglich


UNO-Menschenrechts-Charta


d.h, gerichts-Auslegungsmaßstab, aber kein unmittelbar geltendes Recht (in Deutschland)

Presserecht

Weiterer Sinn:

umfasst Normen, die auch (aber nicht ausschließlich) für die Presse relevant sind




Urheberrecht




Verlagsrecht




Zivilrecht (z.B: Deliktsrecht, Persönlichkeitsrecht)




Strafrecht




Datenschutzrecht




UWG – Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

Engerer Sinn:

unfasst speziell für die Presse geltende Normen




Landespresserecht

Wesen des Presserechts:

Früher:


Reichspressegesetz von 1874 

Bedeutung: Grundlagen des Presserechtes,d.h. alte Gesetze, nur modernisiert

Entstehung:

durch Erfindung des Buchdruckes
>>
Konflikt zw. Obrigkeit und Presse










(Angst vor Machtverlust)




polizeilicher Charakter




z.B: Impressumspflicht stammt daher

Heute:


regulierende (repressive) und ordnende Elemente


















































































Kernbereiche des Presserechts

Pressefreiheit / Zensurverbot

§ 5 Grundgesetz
„........“






Landesgesetz

„Die Presse ist frei.“






Kein Eingriff möglich !

Wer ist „ die Presse“?


juristisch:
- „das,was schon immer Presse war“.

- keine Definition wegen schneller 

   Veränderung der Presse

- explizites, qualifiziertes Recht (Deutschland)

- Case Law (Amerika)

Zweck des Presserechts

früher:

Gesetz zum Schutz der Presse vor Staat






Heute

Teilhaberrecht








Presse schützt Inhalt

„Freier Zugang“


Schutz der Informationsbeschaffung, -sammlung, Recherche






historischer Bezug:
Gleichschaltung der Presse im 3. Reich






bezieht sich auf allgemein zugängliche Quellen







>>> Archive, Medien, Bibliotheken, Demoskopie

„frei“ bedeutet nicht kostenlos, sondern frei von staatlicher    

                         Einshränkung (zu hohe Steuern, Gebühren)

Informationsquelle


Fakten sind nicht mit Informationen gleich zusetzen






Recht auf Recherche bezieht sich auf Informationen

Verschluss von Informationsquellen (welche?) durch Exklusivrechte ist „sittenwidrig“ >>>verboten / unwirksam

Recht auf Kurzberichterstattung (z.B:Fussball >>1,5 min, 

zeitversetzt)

   meist wenig angewandt, da Exklusivrechte hier und da liegen

Meinungsfreiheit


alle Lebensbereiche






Wiedergabe der eigenen und fremden Meinung






Nicht relevant:
Richtigkeit der Meinung









Seriösität






Nicht geschützt:
bewußt unrichtige Tatsachenverbreitung









„Kein Recht auf Lüge“, d.h kein Verbot, aber 









keine Berufung/Schutz durch Grundgesetz,









Verbot bei Schädigung, Betrug, etc.






Bedeutet auch Recht auf Schweigen






Schutz nur von „Intellektualität“, nicht aber Aktion / Handlungen

Presserechtlicher Informationsanspruch:

Landespressegesetz 
§ 4








Bei Behörden (exec, legis, judic.)

· zu konkretem Sachverhalt

· in gewissem Umfang

anspruchsberechtigt:

- Presse
>Redakteure
(frei / hauptberfl )



>Presseausweis

Einschränkung durch
- Zuständigkeit der Behörde

- Geheimhaltung

- bei Gefährdung einer           

   sachgemäßen Durchführung  

   eines schwebenden 

   Verfahrens








Zutrittsrecht für öffentliche Veranstaltungen








Einblicksrecht in Register
- Handelsregister












- Güterrechtsregister












- Schuldnerverzeichnis








(bei berechtigtem Interesse)
- Grundbuchamt








Zugang zu Gerichtsverhandlungen

Recht auf / 

Schutz von Verbreitung von Informationen

keine Verpflichtung zur Verbreitungshilfe seitens 

Staat








Verbreitung mit eigenen Mitteln

Zensurverbot:

- Geschichte des 3. Reiches: zensierte Presse





Gegenentwicklung






ZENSURVERBOT






ZENSUR




VORZENSUR
NACHZENSUR


- Vorzensur = Zensur


- staatliche Massnahme nach Veröffentlichung


- staatliche Massnahmen vor 

- erlaubt



Veröffentlichung

- bei Verletzung geltender Gesetze


- verboten




 z.B:
- Jugendschutz-Index:


- Gewalt- und Sexdarstellungen









- Rassistische Elemente

DAS ALLGEMEINE PERSÖNLICHKEITSRECHT

- ist absolutes Recht (d.h gilt für alle, zu vergleichen mit Eigentumsgesetz)

- keine konkreten Formulierungen existent , >>> wird aus anderen Rechtsgütern gebildet

- „Entstehung“:
ca. 1949
- eine Person fühlt sich in einem Artikel einer Zeitung  falsch







dargestellt






>> Anwalt schickt Unterlassungsforderung, welche umformuliert







als Leserbrief erscheint






>> Anwalt klagt

>>> Gericht:

- Eigentumsrecht ist nicht verletzt worden >> greift nicht




- Urhebergesetz greift auch nicht




- sittenwidrige Schädigung >> kein richtiger Schaden vorhanden




- stillschweigender Vertrag >> Unterlassungsforderung ( Vertrag








Es existierten keine relevanten Gesetze



Lösung:
- Gericht ist Gesetz und Recht verpflichtet





>>

Grundrechte relevant




positives

- Menschenwürde

Recht


- Freiheit der Persönlichkeitsentwicklung








„Erfindung“ des Persönlichkeitsrechts





>>> Hinstellung als Leserbriefschreiber verletzt Persönlichkeitsrecht

- im Laufe der Zeit, ständige Weiterentwicklung





Problem:
- Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist nicht zwingend








rechtswidrig und schuldhaft








(z.B: Eigentumrecht: Verletzung ist immer 

rechtswidrig und schuldhaft)











FRAGE:
1.
Gilt Persönlichkeitsrechts ?

2. Liegen Rechtswidrigkeit und Schuldhaftig-

keit vor ?






Rechtsgüter- / Interessenabwägung






z.B:
Verletzer:

- Meinungsfreiheit










- Pressefreiheit










- Kunstfreiheit







Verletzte:

- Anonymitätsinteresse










- Inegritätsinteresse










- freie Entfaltung der Persönlichkeit

- im Laufe der Zeit:

Herausbildung von Kriterien







4 Bereiche

Bereich A

Selbstbestimmungsrecht über die Darstellung der eigenen Person

Bereich B

Schutz vor Indiskretion

Bereich C

Schutz von Ehre und Ruf
Bereich D

Schutz vor Unwahrheit

Bereich A

Selbstbestimmungsrecht über die Darstellung der eigenen Person

1. Recht auf informationelle Selbstbestimmung

- z.B:  Datenschutzgesetze

Fallbeispiel:

Bei einer Volkszählung wurden mehr










Informationen abgefragt als zulässig

2.
Bestimmrecht über das Lebens- und Charakterbild


- z.B:  Vermarktung mit Bildern von Prominenten

Bereich B

Schutz vor Indiskretion

- = Veröffentlichung von Privatem


- Sphärentheorie


1. Sphäre = Intimsphäre


- innere Gedanken- und Gefühlswelt eines Menschen und deren Erscheinungsbild

z.B: Sexualität, Gesundheit, Tagebücher


- am meisten geschützt


- kein Dreh, Bericht ohne Zustimmung (ausdrücklich oder stillscheigend)


- zu beachten bei Zustimmung:
- Geschäftsfähigkeit:
Alter, Alkohol, Schwachsinnigkeit







- Sind die Intimsphären andere betroffen







- bei einem überragenden Interesse der Öffentlichkeit








kann von einer Zustimmung abgesehen werden









z.B: Clinton- Lewinsky


2. Sphäre = Privatsphäre


- Leben im häuslichen und Familienbereich


- relativ stark geschützt


- Veröffentlichung nicht ohne zwingenden Grund (z.B: Pressefreiheit)


3. Sphäre = Individual- /Sozialsphäre


- persönliche Eigenart eines Menschen in seiner Beziehung zu seiner Umwelt


- nicht stark geschützt, Veröffentlichung bei beachtenswertem Berichterstattungsinteresse


- z.B: bei öffentlichenVeranstaltungen

Bereich C

Schutz von Ehre und Ruf
- Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede
>>> STRAFRECHT


- Schon vor Entwicklung des Persönlichkeitsrechts gültig

Konflikt:
Privatsphäre – Intimsphäre
z.B: Intimes in der Öffentlichkeit







(z.B: von Monaco: Turteln im Restauranthinterzimmer)



>>> Intimspäre kann „transportiert“ werden

- WAS ist bei der Güter-/ Interessenabwägung zu beachten ?


FORM:

- Anonyisierung der Person, d.h. ist Namensnennung wichtig ?





  (wichtig = von überragendem Interesse der Öffentlichkeit, zwingenden






oder beachtenswerten Interesse)


VERHATLTEN DES BETROFFENEN





- z.B. im Vorfeld:
- Hat er sich schon einmal (mit Zustimmung) 

   öffentlich zum Thema geäußert oder Veröffent-

   lichungen abgelehnt?


VORSPANNTEXTE





- „Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig...“







Satz ist überflüssig




Bei vorhandenen Ähnlichkeiten

keine Ähnlichkeiten



>> keine rechtliche Relevanz


ERKENNBARKEIT

- Namenskürzel, z.B: Doktor B. aus K.








>>> wenn in K. nur ein Doktor vorhanden









> identifizierbar 






>> Identifizierbarkeit schon bei kleiner Gruppe gegeben.






- Unkenntlichmachung







- Verrasterung







- Verwischung







- schwarzer Balken

- GRUNDPRINZIP: Wenn, dann richtig !


PROMINENZ / FIRMENPERSÖNLICHKEITSRECHT






- Ausnutzung von Bekanntheit von Bild, Stimme, Logos, Namen

- Stimme: wenn Stimme eindeutig eindeutig nicht  zu Promi (z.B: 

bei Stimmimitatoren) zugeordnet werden können,








ist Recht nicht verletzt.


RECHTE VERSTORBENER oder Wie lange gilt Persönlichkeitsrecht?





- erlischt mit Tod, 

   aber weiterhin Schutz gegen grob ehrverletzende Entstellungen





- Anspruch wird durch Erben vertreten und verblasst mit der Zeit

- Bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts



- Unterlassung



- Richtigstellung, Widerruf (in schlimmen Fällen)



- Schadensersatz



- Schmerzensgeld
(früher: Schadenskompensation  bis 50.000 DM






 Tendenz heute:  + Strafzuschlag (Prävention gegen Wiederholung)









Bis 200.000 DM)

Beachtenswert:

mildernde Umstände z.B: bei Politikern






- z.B: harte Kritik, wenn sie sachlich ist

BILDBERICHTERSTATTUNG (Recht am eigenen Bild)



- Unterschied zu Persönlichkeitsrecht:
es existieren gesetzliche Bestimmungen





Kunsturhebergesetz entwickelte sich zum Urheberrecht, 3 Paragraphen wurden



isoliert



- Abbildung (verbreitete) nur mit Zustimmung



- Einwilligung gilt bei Entlohnung als gegeben



- nach Tod, Elaubnis durch Angehörige (bis zu 10 Jahre nach Tod)



- Bedingung: es handelt sich um ein Personenbildnis








- unabhängig von Darstellungsform (Foto,etc.)








- für Dritte erkennbar dargestellte Person









>> erkennbar nicht nur durch Gesichtszüge,










sondern auch durch äußere Umstände








- Erkennbarkeitsbedingung gilt nicht für Nacktfotos



- bei Presse generell unterstellt:
Anfertigung eines Bildes = Vorstufe der Verbreitung









Zustimmung nötig



Stillschweigende Zustimmung:
- wenn sich Person fotografieren lässt und der








  Pressefotograf als solcher erkennbar ist

 






- Einwilligung nur im Kontext der Situation / 

Erwartung zu sehen








- Versteckte Kamera:
      nachträgliche Einwilligung













oder












Unkenntlichmachung

- EINSCHRÄNKUNGEN DER RECHTS AM EIGENEN BILD


1.
Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte



- Peronen der Zeitgeschichte

- dauernd oder vorrübergehend








- gilt nur für Spozialsphäre



ABSOLUTE PERSONEN


RELATIVE PERSONEN

           




       der Zeitgeschichte

- durch Geburt, Stellung, Leistung, Taten


- nur im Zusammenhang mit bestimmten

  von Allgemeinheit herausgehobene Personen

  Ereignissen, Vorgängen aus Allgemeinheit

= Promis






  hervorgehobene Personen

- dauerhaftes Interesse der Öffentlichkeit


- z.B: Streikposten, besondere Straftaten,

- nicht an besondere Ereignisse gebunden


          blumenschenkendes Kind bei Politiker









>> momentane zeitgeschichtliche Relevanz










( bis 5 Jahre)


2.
Personen als Beiwerk von Landschaftsaufnahmen



- z.B: 
Baumaßnahme in der Fußgängerzone
>> Räumung nicht möglich










>> kein Recht am eigenen Bild



- Was ist Beiwerk ?




- beliebige, austauschbare Personen










- nicht wichtig für Bildaussage


3.
Bilder von Versammlungen



- öfefntlich zugängliche Versammlungen, Demos, Menschenmassen



- Führer, Sprecher, ausfällige Ordner werden zu relativen Personen der Zeitgeschichte


4.
Bildnisse von höherem Interesse der Kunst


z.B:
- Liebespaar



- einsamer Mann

FOTOGRAFIERVERBOTE



- bei Gerichtverhandlungen



- früher:
behördliche Zustimmung bei Bildern aus privatem Flugzeug,etc



  heute nicht mehr, außer: militärische Anlagen (>> sicherheitsgefährendende Abbildung)



- Bilder von privatem Eigentum / Grundstücken nur von öffentlichem Grund aus

NAMENSRECHT



- geht einher mit Recht am eigenen Bild



- schützt Namen einer natürlichen Person (Künstlername, Pseudonyme, Frimernnamen)



- Schutz vor:

- Namensleugnung 







- man spricht es jemandem ab, so zu heißen; wie er heißt







- z.B: hatrnäckige falsche Anrede, falsche Schreibweise






- Namensanmaßung







- Benutzung eines Namens






- kein Schutz vor Namensnennung

8.11.01

 GEGENDARSTELLUNG (das ~srecht, der ~sanspruch)

-
im Landespresserecht verankert

-
normale Reaktion im Kontext der Meinungsbildung

-
gilt bei formalen Verstößen (nicht schuldhaft und nicht rechtswidrig)



>>> meist nicht vermeidbar

-
Inhalt einer Gegendarstellung:
Tatsachendarstellung, keine Meinungsdarstellung

-
Anspruch gilt nur bei periodischer Presse, Rundfunk und unter bestimmten Vorraussetzungen


im Internet


>>>> nicht bei Büchern und Filmen

KRITERIEN FÜR ANSPRUCH AUF GEGENDARSTELLUNG (GD)

· bei periodischer Presse

· Tatsachenbehauptung

· Betroffensein (Existenz eines Betroffenen)

Wie kann man den GD-Anspruch aus dem Weg gehen?

Zu 3.)

„Betroffener“ ist jede Person oder Stelle, die von einer Presseveröffentlichung 

betroffen ist

„Person“
- natürliche Personen





- juristische Personen



„Stellen“
- Untereinrichtungen von Behörden





- Gewerkschaften





- Bürgerinitiativen


„Betroffensein“
- Betroffensein gilt nur bei Erstmitteilung





- bei Namensnennung / -erwähnung





- bei Erkennbarkeit der Person / Stelle






>>> gegeben, wenn „sachlich interessierter“ Leser durch 

einfache Rückfragen die Person /Stelle erkennen kann





- bei Berührtsein der eigenen Interessensphäre der Personen / Stellen.





-  bei mehreren Betroffenen >> mehrere einzelne GDs






GesamtGD nur bei sehr ähnlichem Grund für GD-ansprüche

„Anspruchsverpflichtet“
- Verleger





- Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes (verantwortlicher












Redakteur)





- Anspruch muss nur von einem der beiden erfüllt werden

„Verleger“
- „Derjenige, der...Druckwerk erscheinen lässt und verbreitet

„verantwortl. Redakteur“
- muss bestellt sein ( und das Amt auch tatsächlich bekleiden)





- muss im Impressum aufgeführt sein





- Aufgabe:
1.Zeitung von strafbarem Inhalt frei halten







2.Gegendarstellungsansprüche erfüllen








bei Nichterfüllung der Aufgaben >>> strafbar







Straftatbestand ist aber nicht der in der Zeitung erschienene 





Tatbestand,.sondern die Verletzung der Aufgaben

„maßgeblicher Zeitpunkt“
- z.B: bei häufigem Wechsel des verantwortlichen Redakteurs





- GD-anspruch immer an den „jeweiligen“ (Verantwortlichen)






>>> Eingang der GD, Zeitpunkt der Erstmittelung sind







nicht relevant

GEGENDARSTELLUNGSBEREICHE

1.
Abdruckverlangen

- formlos






- besser, wenn belegbar

2. Gegendarstellung selbst
- FORMALE KRITERIEN

- was gedruckt werden soll, muss mitgeteilt werden






- in Deutsch






- Druckreif






- nicht wirr






- schriftlich (d.h. unterschriftlich)











- in Berlin, Saarland, Bayern gilt auch      

  Faxunterschrift










- Unterschrift muss unter Text plaziert 

sein






- Verwirkung des GD-Anspruchs bei formalen Fehlern







(z.B: Unleserlichkeit)

„Verjährung“

- Anspruch auf GD muss „unverzüglich nach Kenntniserlangung“ erfolgen




- aber innerhalb von 3 Monaten nach Erscheinen der Veröffentlichung




- „unverzüglich“ = in der Regel: 14 Tage




- Limits gelten nicht bei Überschreitung, die durch den Verlag verschuldet wird.





INHALTLICHE KRITERIEN EINER GD




- Bezeichnung und Wiederholung der Erstmitteilung bzw. der betreffenden Stelle 





in der Erstmitteilung





>>> nicht zwingend wörtlich, sinngemäß reicht aus, aber wörtlich schützt






vor schneller Verwirkung des GD-Anspruches




-
>>> Presse ist nicht verpflichtet bei GD behilflich zu sein




- nur Bezug auf Tatsachenbehauptungen und Tatsachen 





>>> keine Meinungsäußerung





Tatsachenbehauptung = „was einem Beweis theoretisch zugänglich ist“.





>>> = was theoretisch vor Gericht beweisbar wäre

ARTEN DER GD

1.
Entgegnungserklärung

- eine Tatsachen anders, richtig, berichtigt darstellen







- Verneinung der Erstmitteilung








= „in Abrede stellen“ (... dies ist unrichtig.)







>> gegensätzliche Behauptung muss vorliegen







- auch bei GD in Punkten, genügt ein Punkt, um 

  Gesamtanspruch zu verwirken

2.
sachlich gegengesetzte Darstellung:
- Tatsache der Erstmitteilung wird anders dargestellt

3.
ergänzende GD


- wenn Fehler in Erstmitteilung durch Weglassen, 

  Verschweigen entstanden ist.

4.
Eindrucks-GD



- wenn in Erstmitteilung falscher Eindruck erweckt wird







( Erweckung tatsächlichen Eindrucks)








z.B: durch kombinierbare Tatsachenbehauptungen








>>> GD z.B: „Dieser Eindruck ist unrichtig.“









EINDRUCK ( MEINUNG


BEZUG ZUR ERSTMITTEILUNG

-
unmittelbarer gedanklicher Zusammenhang

-
GD dient nicht zur Herausstellung der eigenen Person / Stelle

UMFANG DER GD

-
Pressegetze:
„angemessener Umfang“
>> nicht umfangreicher als Erstmitteilung

-
Faustregel (keine Allgemeingültigkeit)
Umfang der GD muss Umfang der 

Tatsachenbehauptung entsprechen

-
zu umfangreiche GD = (juristisch)
„geschwätzige GD“ >> ablehnbar

UNZULÄSSIGE GD

-
bei strafbarem Inhalt

-
bei Eingriff  / Verletzung der Intim - / Privatsphäre Dritter

aber:
GD impliziert keinen Anspruch auf Richtigkeit, d.h. Beweis von Richtigkeit weder in GD noch









in Erstmitteilung nötig



Ausnahme: offensichtliche Unwahrheit (z.B: bei allgemeiner Bekanntheit oder 

Selbstwiderspruch der GD)

-
bei Belanglosigkeit der Erstmitteilun oder GD

-
wenn der Betroffene in der Erstmitteilung zum Thema der GD zu Wort kommt

-
GD über Berichterstattung im Parlament oder Gericht (wenn Bericht wahrheitsgemäß)

-
sinnlose GD (widersprüchliche, widersinnige

-
GD zu Anzeigen ( zumindest in den meisten Ländern, sonst GD ist kostenpflichtig)

„GD zur GD“

-
nicht möglich >> GD darf nicht kommentiert werden

-
möglich:
„Sind verpflichtet..:“
= Reaktionsschwanz

-
Ausnahme:
wenn in GD eine dritte Person / Stelle zum ersten Mal erwähnt wird, 




führt dies zu GD-Anspruch des Dritten

ABGRENZUNG TATSACHENBEHAUPTUNG (TB) UND MEINUNGSÄUßERUNG (MÄ)

-
TB : Behauptung muss „Beweis zugänglich“ sein




z.B: 
Sängerin war bei Konzert heißer
=
TB





Sängerin hat schlecht gesungen
=
MÄ

-
problematisch:
Vermischung von TB und MÄ





>>> Gewichtung des Schwerpunktes

-
Urteile:
schwere Abgrenzung von TB und MÄ 















Intention







bei konkretem Tatsachenbezug
der

-
Behauptungen über persönliche Beziehungen



Behauptung




TB: bei konkretem Tatsachenbezug



wichtig

TB BEI AUßENWELTBEZUG

-
bildliche Darstellungen können TBs sein (und damit GD-berechtigt)


>>> Bilder, Pläne, Skizzen, Karrikaturen




GD als Foto möglich

-
Karrikaturen:

GD-Anspruch bei Karriakturen eingeschränkt, da





Karrikatur Überspitzung, Verzerrung als Stilmittel nutzt





GD- Anspruch nur wenn Karrikatur auf falschem Vorverständnis beruht

GD-ABDRUCK-VERFAHREN

-
Abdruck in nächstfolgender, zum Druch noch nicht abgeschlossenen Ausgabe



>>> GD darf Erscheinungstermin nicht beeinflussen

-
GD muss an „entsprechend gleicher“ Stelle erscheinen (gleiches Ressort, Rubrik)

-
gleiche Schriftgröße / Schrifttyp

-
GD muss als solche erkennbar sein ( kein Verstecken zwischen Anzeigen, „grafische 

Erschlagung)

-
nicht als Leserbrief abdruckbar 



Ausnahme: Verhandlungen zwischen Zeitung und Betroffenem

URHEBERRECHT (UHR)

- betrifft Erzeugnisse schriftl, mündlicher (Musik), filmischer Art

- geschützt sind Werke auf den Gebieten Literatur, Wissenschaft, Kunst

Def.: Werk
- persönlich  (individuelle) geistige Schöpfung



- muss nicht unbedingt "neu" sein (geht aber meistens einher)

Welturheberrecht:
UHR gilt nur national,

aber:
viele Länder haben gleiche Mindeststandards


>>> - Welturheberrechtsabkommen (150 Staaten) WUA



Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)

- UHR ist nicht vergleichbar mit Patentamt / - recht

>>> UHR entsteht mit der SCHÖPFUNG des Werkes   

- unabhängig von Zweck, Verwertungsgesellschaften



aber:

Recht haben 
(
Recht bekommen





>>> Beweis der Urheberschaft nötig (kann schwierig sein)

© Copyright                        - meist im Ausland verwendet z.B. USA >> © ist Vorrasusetzung für UHR

- Wer ist der Urheber einesWerkes ?



>>> Wer auf einem Werk (oder dessen Vervielfältigung) als Urheber genannt wird, gilt 

        als Urheber bis zu einem eventuellen Gegenbeweis

- Einschränkung des UHR:

UHR beschränkt sich auf die äußere Form eines Werkes, 






nicht auf die zu Grunde liegende Tatsache / Idee






äußere Form: 


z.B: bestimmte sprachliche Wiedergabe >>> Schutz

z.B: "Pünktchenmalerei"
>> kein Schutz

>> andere Künstler können auch auf diese Art und Weise 

Werke erschaffen






z.B: Film mit Förster, Frau, Forsthaus = Idee >> kein Schutz






       aber Schutz von:








Förster Balduin, Frau Magret, Forsthaus Falkenau









= äußere Form >>> Schutz

- Beweis der Urheberschaft
(meistens)
- Hinterlegung bei Notar







- Zeugenbestätigung

- Arbeitsaufwand, "mechanische Leistung" wird nicht geschützt


>>> Individualität, persönliche Handschrift / Note ist Vorraussetzung für UHR-Anspruch

UHR bei Literaturwerken

Sprachwerke

-
Bücher, Aufsätze, Artikel, Interview, Reden, Vorträge, Romane, Drehbücher, Gedichte, auch

Briefe, wenn geistige Leistung vorliegt

>>> mündlich gestaltete Sprache

-
Werbesprüche, Schlagzeilen >> wenn sie ausgefallen sind = untere Grenze der UHR

-
Artikel, wenn "eigene" Sprache vorkommt (Individualität)



kein Schutz von bloßer Wiedergabe von Fakten

UHR bei Lichtbilderwerken / Lichtbildern

Lichtbilderwerke:
voller UHR-Schutz

Lichtbilder:

Leistungsschutzrecht

UHR bei wissenschaftlichen, technischen Darstellungen
Zeichnung, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen:
SCHUTZ

UHR bei der Bearbeitung von Werken
>> ANSPRUCH ?

- für die Bearbeitung eines Originalwerkes muss die Zustimmung des Urhebers eingeholt werden



>>>> neues Werk entsteht >> neuer UHR-Anspruch "Bearbeiter-UHR"



bei Bearbeitung des neuen Werkes ist die Zustimmung BEIDER Urheber nötig

"FREIHEIT DER NUTZUNG"
/ Einschränkung des Schutzes

- bei Verwendung eines Werkes zur Anregung eigenen Schöpfens


Bedingung: Züge des Originals müssen zurücktreten

- bei Übertragung in andere Kunstform z.B: "Bilder einer Ausstellung" von Mussorski

- bei Anspielung auf ein Original 
z.B:
"Agent 008"


aber nicht erlaubt:
Fortschreibung der Geschichte

- bei Verwendung in Parodie:
Züge des Originals können sichtbar bleiben, sofern es der






antithematischen Behandlung dienlich ist

UHR-Anspruch bei kollektiver Werksentehung

- 3 Typen der Urheberschaft:

1.
Alleinurheberschaft






2.
Miturheberschaft







 - wenn Arbeitsanteile verschiedener Personen nicht







    mehr eindeutig ausdifferenzierbar / getrennt verwertbar 






3.
verbundene Urheberschaft







 - z.B: Buch >> Person 1: Text / Person 2: Bilder

VERWERTUNG DES UHR

IDEEL
(2.+3. können nicht übertragen, weggegeben werden)

1.
Veröffentlichungsrecht
Urheber bestimmt wann, wo und wie Werk erstmals veröffentlicht 

wird (z.B Uraufführunggsrecht)

2.
Recht auf Anerkennung der Urheberschaft
>>> Urheber immer mit Werk verbunden


>>> Recht z.B: unter welchen Namen Werk








        veröffentlicht wird

3. Entstellungsschutz

MATERIELL

-
UHR unter Lebenden nicht übertragbar (nur vererbbar)





>>> nur einzelne Befugnisse übertragbar

1.
Vervievielfältigungsrecht
(z.B: USA: Copyright)


- ob und in welcher Zahl Werk vervielfältigt wird

2.
Verbreitungsrecht


- Befugnis, Original oder Vervielfältigung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

3.
Vortrags- / Aufführungs- / Vorführungsrecht

4.
Senderecht


- Befugnis, Original oder seine Vervielfältigung über Rundfunk, Drahtfunk in der 

  Öffentlichkeit zu verbreiten

-
verschiedene Befugnisse können auch an verschiedene Personen übertragen werden



>>> verschiedene Arten der Übertragung




1.
Exklusivrechte
>> keine anderweitige Verwendung erlaubt,








     als durch eine Person




2.
Nicht-Exklusive-Rechte
z.B: Bildrechte

-
die verschiedenen Befugnisse können übertragen werden




zeitlich begrenzt  >>> danach fallen Befugnisse an Urheber zurück




übertragbar oder nicht-übertragbar (an Dritte)




örtlich begrenzt




inhaltlich begrenzt
z.B: Buch als
- Taschenbuch









- Goldband









- Hartband







        Film 
- Kinorechte









- PayTV-Rechte









- Video~









- FreeTV~


>>>> VERTRAGSFREIHEIT

Einschränkungen der Vertragsfreiheit

1.
Übertragung von Rechten für "alle bekannten und unbekannten" Nutzungsarten



>>> unwirksam (Schutz des Urhebers vor sich selbst)

2.
Bestseller-Paragraf
>> bei "exzessiven" (positiven)Missverhältnis zwischen geplantem 

      und tatsächlichem Erfolg wird der Vertrag angeglichen

3.
Zweckübertragungsrecht
- bei Verträgen, wo unklar ist, welche Rechte übertragen 

   wurden, entscheidet der Zweck der Übertragung und es






   werden die Rechte als übertragen angenommen, die der






   Erreichung des Zweckes dienen




Beispiel:
Vertrag:
"alle Nutzungsrechte werden übertragen"









Welche Rechte?








Vertragspartner: 
Kinogesellschaft







>>> Zweck:
Kinovorführung







>>> übertragenes Recht:
Vorführungsrecht

4.
Einschränkung für künftige Werke



- Rechte an künftigen Werken (wenn nicht näher bestimmt) dürfen nicht übertragen



   werden (Gattung des Werkes  (   nähere Bestimmung)



Fall: Gagschreiber:
> Zweck des Angestelltenverhältnisses

ZITATRECHT

- Zitate verletzen kein UHR >>> keine Zustimmung für Zitate nötig

- Bedingung:
Quellen müssen genannt werden

1.
Großzitatsrecht
- ein fremdes Werk wird in einem anderen Werk KOMPLETT zitiert





>>> nur in wissenschaftlichen Werken (Dissertationen, Habilitionen,











Seminararbeiten)





Bedingungen:

- muss der erläuterung dienen








- muss sich von eigenem Werk unterscheiden








- Zitatzweck muss vorliegen (Kritik, Stütze der









 eigenen Meinung, Interpretation)

2.
Kleinzitatsrecht
- nur Zeilen





- nur bei Sprachwerken





- nur Wiedergabe von (auch mehreren) Stellen





- Zitatzweck muss vorliegen (Kritik, Stütze der eigenen Meinung, 

Interpretation)





- Umfang:   "wie zur Erläuterung geistiger Auseinandersetzung nötig)

VERVIELFÄLTIGUNG ZUM EIGENEN GEBRAUCH

>>> kein UHR-Anspruch
z.B
VVF 
- für eigenes Archiv







- zum wissenschaftlichen Gebrauch



Bedingung:
VVF von eigenem Exemplar des Werkes

ZEITLICHE EINSCHRÄNKUNG DER UHR

- Schutzfrist:

70 Jahre nach Tod des Urhebers, gerechnet ab 31.12. des Todesjahres

RECHTSFOLGEN BEI UHR-VERLETZUNG

-
Unterlassung

-
Beseitigung der Beeinträchtigung
>> Vernichtung von Schwarzkopien

-
Herausgabe von Schwarzkopien (gegen Bezahlung)

-
Schadensersatz
-
fiktive Lizenzgebühr





-
realer Verlust / tatsächlicher Schaden





-
Herausgabe des Gewinns, der durch das Werk gemacht wurde

-
UHR-Verletzung mit Vorsatz = Straftat
z.B: bei Angabe von 
- "urheberrechtlich geschützt"












"©"


STRAFRECHT

-
Straftaten unterteilen sich in
- Verbrechen
(Mindeststrafe von 1 Jahr)






- Vergehen
(alles unter 1 Jahr)




Bsp.:
Diebstahl:
Strafmaß bis 5 Jahre oder Geldstrafe








>>> Vergehen

-
Ordnungswidrigkeiten


= geringer Verstoß gegen Gesetze 
>>> 
keine Straftat, 

ausschließlich mit Geldstrafe geahndet








kein Eintrag in Führungszeugnisse







z.B:
in StVO, Umweltordnung

-
Strafmaße

1.
Freiheitsstrafe

- meist ab 6 Monaten






- auf Bewährung / ohne Bewährung


2.
Geldstrafen

- in Tagesätzen (= Monatseinkommen / 30)






- wenn nicht zahlbar   >>> Ersatzhaft 

-
Maßregeln der Besserung und Sicherung

-
Einweisung in Erziehungsanstalt oder Psychatrie


-
Entzug des Führerscheins


-
Berufsverbot (in gravierenden Fällen)


-
Auflagen, z.B.: gemeinnützige Arbeit

-
Strafverfahren
(Begriffsklärung)

"Polizei ermittelt"
so nicht richtig >> Strafverfolgungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft








>>> Polizei ermittelt nur als Hilfsperson der Staats-












anwaltschaft





primäre Aufgabe der Polizei: Sicherung von Sicherheit und Ordnung




"Verdächtiger"
Vermutung dass eine Person eine Straftat begangen hat


"Ermittlungsverfahren"
- von Staatsanwaltschaft eingeleiteter Vorgang mit Aktenzeichen


>>> Verdächtiger wird zum "Beschuldigten"


"öffentliche Anklage"

wird von Staatsanwaltschaft bei Gericht eingereicht


>>> Beschuldigter wird zum "Angeschuldigten"


"Hauptverfahren / Strafverfahren"
Vorgang mit Aktenzeichen bei Gericht


>>> Angeschuldigter wird zum "Angeklagten"

Strafgefährdung bei der Presse

-
Keine Unterschiede vor Gericht
außer:

- Zeugnisverweigerungsrecht









- Wahrnehmung berechtigter Interessen










z.B: Wahrung der Pressefreiheit

-



PRESSEDELIKTE

Presseinhaltsdelikte




Presseordnungsdelikte

-
strafbare Handlung durch 



strafbare Handlung durch Arbeitsweise

Inhalt einer Druckschrift



Verletzung von Vorschriften des LPG°

· Beleidigung

· Pornografie



z.B. Verantwortlicher Redakteur muss 

· Volksverhetzung




Mindestalter haben

sehr weite Auffassung von "Schrift"


>> auch TV, LP, etc.

Art und Weise des Begehens einer Straftat


vorsätzliche


oder


fahrlässige Begehung

· wissentlich und willentlich


Verletzung der Sorgfaltspflicht

· billigend in Kauf nehmend


Hoffen, dass es gut geht

manchmal sogar straffrei, auf jeden Fall

aber geringeres Strafmaß


Versuch 


oder


Vollendung
· manchmal strafbar,

immer geringeres Strafmaß


Wo beginnt Versuch?

(Am Beispiel Banküberfall)

· Vorbereitung 
straffrei:  Planen, Ausbaldowern, Einkaufen / Besorgen von Werkzeugen

· Versuch

Anwerfen von Schneidbrennern = unmittelbares Ansetzen zur Tat

· Vollendung
Einbruch / Diebstahl

Unterscheidung nach Grad der Beteiligung


Mittäterschaft

>>
gemeinsame Tatplanung und Tatumsetzung


Anstiftung zu einer Straftat
>>
-
Herbeiführung einer Tat







-
wird wie Tat selbst behandelt


Beihilfe zu einer Straftat
>>
-
Förderung der Tat
>> geringeres Strafmaß

-
z.B: Schmiere stehen


Straftatbestände durch Verbreitung von Druckschriften

· Aufstacheln zum Angriffskrieg

· Hochverrat gegen Bund und Länder / Vorbereitung zum ~

Hochverrat:
Versuch der Beseitigung der Verfassungsordnung, Gliederung der BRD

· Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei

· Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Außer zum Zweck von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre

· Bildung einer kriminellen Vereinigung (min. 3 Personen mit gemeinsamen kriminellen Ziel)

· Verunglimpfung des Bundespräsidenten

(nach Inhalt, Form und Begleitumständen 

   besonders schwere Ehrkränkung)

· Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole

-
Farbe, Wappen, Flagge, Hymne

-
Vergleich der BRD mit 3. Reich




-
Bezeichnung der BRD als Unrechtsstaat




-
Bezeichnung der BRD als "frisch-angestrichene Coca-Cola-Bude"

· Beleidigung von Organen und diplomatischen Vertretern fremder Staaten in  Deutschland

· Gefährdung der Sicherheit der BRD oder der Schlagkraft der Truppe

("Sicherheitsgefährdendes Abbilden")


Straftaten gegen die öffentliche Ordnung



-
Aufforderung zu rechtswidrigen Handeln


-
Anleitung zu schweren Straftaten


Aktive Anzeigepflicht von Straftaten


-
richtet sich nach Schwere, Art und Bedingungen der Tat


-
Unterschied, ob Tat schon begangen oder noch in Planung


Volksverhetzung


-
Angriff auf die Menschenwürde anderer


Gewaltdarstellung gegen Menschen


-
Verherrlichung oder Verharmlosung von brutalen Gewaltdarstellungen


Falschverdächtigung


-
wider besseren Wissens (mit Ziel einer Verfolgung durch Behörden ?????)


Ehrschutzdelikte
(Importante per il test)

· Beleidigung

=
Werturteil

· Üble Nachrede

=
Ehrverletzung mittels Tatsachenbehauptung, 

· Verleumdung:


Verleumdung: wider besseren Wissens

BELEIDIGUNG


Beispiele:
-
Vogel zeigen 

-
Polizei mit Gestapo vergleichen




-
Bezeichnung als Jungfaschist




-
Scheißbulle, Bullenschwein




-
Bezeichnung Polizei als Wegelagerer


ÜBLE NACHREDE


"ehrrührige Tatsachenbehauptung ohne Beweis"

Beleidigung / üble Nachrede (in Presse) sind straffrei (Wahrung berechtigter Interessen), wenn nicht leichtfertig gehndelt wurde




>>
-
angemessenes Mittel





-
ggf. Distanzierung (z.B: ".. aus unsicherer Quelle.."





-
Rückfrage, Gegenrechereche





-
keine Sensationsgier


Verletzung des Lebens-  und Geheimbereichs


-
Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes (z.B: Mitschnitt bei Telefonat)



Erlaubt:
Mithören (Laut-Taste)
nicht erlaubt:
Abhören


-
Verletzung von Briefgeheimnis


Pornografische und jugendgefährdende Schriften


Unterscheidung in einfache Pornografie und harte P. 


Einfache P:
-
entmenschlichte Darstellung von Sexualität




-
nicht verboten, aber Einschränkung:



- kein Zugang für Minderjährige







- keine Werbung


Harte P.:
-
Einfache P. +

- Gewalt








- Missbrauch von Kindern








- Sodomie




-
grundsätzliches Verbot von Herstellung, Lieferung, Verbreitung, Bezug


jugendgefährdende Schriften


-
Listenprinzip / Index

Bundesprüfstelle (Bonn)



Schriften werden auf Index gesetzt:

- bei sittlicher Gefährdung der Jugend





>>> kein Vetrieb möglich


-
besonders schwer jugendgefährdende Schriften:
- per se auf Index










- keine spezielle Prüfung / 

   Indizierung nötig

ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT

-
nicht direkt vegleichbar mit Schweigepflicht bei Ärzten, Notaren

-
Wer kann von ZVR Gebrauch machen?
Jeder der berufsmäßig bei der Herstellung












 Verbreitung








mitwirkt.

-
Schutz von:
- Informanten, also der Person




- Inhalt der Information


GILT NICHT FÜR SELBSTRECHERCHIERTES MATERIAL

-
Presse ist frei im Gebrauch seines ZVR


>> auch gegen den Willen des Informanten anwendbar

-
wird unterstützt durch:
-
korrespondierendes Beschlagnahme- und Durchsuchsrecht






-
Beweisverwertungsverbot (wenn schon Beschlagnahme, 











dann nicht als Beweis vor 











Gericht zulässig)

-
Probleme:
räumliche Trennung von Selbstrecheriertem und Informanten-Infos

20.12. 01

PRESSEARBEITSRECHT

Allgemeines Arbeitsrecht

- Teilgebiet des BGB (Privatrecht), dort: 
Untergebiet von Dienstverträgen

- Instanzenweg:
Arbeitsgerichte
- gelockerte Handhabung der Prozessordnung







- Ziel ist meist Vergleich

- Arbeitsrecht =
" Summe der Rechtsregeln, die sich mit der von Arbeitnehmern abhängig    

  geleisteten Arbeit beschäftigen" 
(oder ähnlich)

>>> Schutz des Arbeitnehmers (AN) vor der (naturgegebenen) 




        Machtstellung der Arbeitgeber

- Aus der Pressefreiheit leitet sich der TENDENZSCHUTZ ab




>>> gilt für alle Unternehmen, die an der Meinungsbildung mitwirken




>>> Modifizierung (Verringerung) des Schutzes von Arbeitnehmern

Arbeitsrechtliche Normen

- Arbeitsvertrag ist gegenseitiger Austauschvertrag (Geld <> Arbeit) 

- Kennzeichen eines Arbeitsvertrages:


- persönliche Abhängigkeit des AN vom Arbeitgeber (AG) 






- Gehorsamkeitspflicht des AN






- Weisungsrecht des AG

Unterscheidung von Mitarbeit

-
Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis (AV)

"FESTE"

-
Arbeitnehmerähnliche Mitarbeiter


"FESTE FREIE"

-
Freie Mitarbeiter




"FREIE"



>>>> unterschiedliche arbeitsrechtliche Regelungen

Arbeitsvertrag

- Vertragsfreiheit (Privatautonomie)

  (innerhalb der guten Sitten
- Verstoß gegen Treu und Glauben)





- Wucher

- Grenzen / Einschränkung der Privatautonomie durch Gesetze 
z.B: 
Mutterschutzgesetz












Kündigungsschutzgesetz












Arbeitszeitgesetz

- Unterscheidung des AN

1. 
Angestellter






2. 
Arbeiter






( Unterscheidung historisch, keine rechtlichen Unterschiede)

- "Leitende Angestellte":

- Arbeitgeber deligiert Kompetenzen 






- ist Vertreter des AG ("Unterchef")






- Weisungskompetenz gegenüber AN


>>> wegen herausgehobener Stellung / besonderer Nähe zum AG >> rechtliche Unterschiede 




"nicht so schutzbedürftig wie normaler AN




z.B:  Unterschiede in den Regelungen über Arbeitszeit, Vergütung

Enstehung eines Arbeitsvertrages

Bewerbung

- Berufszeugnisse:


- AG muss ein wohlwollendes Zeugnis austellen









(1. Anspruch:
Zeugnis









 2. Anspruch:
wohlwollend)




ACHTUNG: 

Fachsprache


z.B: 
"...hat sich bemüht..."



>>> 
aber nicht geschafft 



"...zu unsere Zufriedenheit erledigt..."
>>> 
nicht zur vollsten Zufriedenheit



"...positiv zum Betriebsklima zugetragen"
>>> 
Alkoholiker

Einstellungsgespräch

(Wichtig:
Kenntnis über Unternehmen, Hervorhebung der eigenen Vorzüge)

- AN muss Fragen zur beruflichen Qualifikation beantworten

- einige Fragen muss der AN nicht beantworten
z.B: 
Fragen zur Privatssphäre



>> beatwortet der AN die Fragen falsch, darf deswegen später nicht gekündigt werden



Nicht zu beantworten sind u.a folgende Fragen nach:






-
geplanter Eheschließung





-
Gewerkschaftszugehörigkeit





-
Religions- / Parteizugehörigkeit





-
nach für Beruf nicht relevanten Krankheiten







(zu beantworten:
Schwerbehinderung)





-
Fragen zum Vermögen ( außer bei besonderer Vertrauensstellung,










z.B: Finanzchef)





-
Vorstrafen 

Abschluss des Arbeitsvertrages

1.
Freie Mitarbeiter


( AG-Sicht:
lockere Arbeitsverhältnisse dienen der Vielfalt der Presse)


  AN-Sicht
frei sein

-
Arbeitsvertrag unterliegt nicht allen Normen des Arbeitsrecht (>> frei verhandelbar)



>>>

-
freie Mitarbeiter erhalten keinen Lohn, sondern EINKOMMEN






(>> "Freie" müssen Einkommenssteuer selbst an Staat abführen,






        Einkommenssteuererklärung)





-
Einkommen aus Aufträgen = Arbeitsleistung + Mehrwertsteuer





-
Tarifvertrag gilt nicht







>>>
kein Urlaubsanspruch








keine Vergütung bei Krankheit








kein Anspruch auf Zeugnis








kein Kündigungsschutz

2.
"Übergangsverhältnisse"

-
was für einer Art ein Arbeitsvertrag (Freier oder Angestellter) ist, richtet 
sich nicht nach der Bezeichnung des Vertrages, sondern der Ausübungsart


>>> Kriterium der Unterscheidung:



Abhängigkeit (fachlich, örtlich, zeitlich)



Fachlich:
Inhalt der Artikel wird von Redakteur / Verleger bestimmt



Örtlich:
z.B: Arbeitsplatz / Büro



Zeitlich:
Arbeitszeit ist geregelt



>>> Abhängigkeit = Angestelltenverhältnis



Einzelne Kriterien gelten kumulativ, aber auch einzeln 

>>> Abwägung zwischen Kriterien nötig, um freie Mitarbeit oder

        Angestelltenverhältnis festzustellen

Wo liegt Schwerpunkt?

3.
Arbeitnehmerähnliche Verhältnisse

-
gewisse Bindung an Auftraggeber
>>> 
Wirtschaftliche Abhängigkeit

>>>
stammen 1/3 der Einkünfte eines AN von einem AG, so befindet sich





der AN in einem Angestelltenverhältnis zum AG




>>>
theoretisch auch Angestelltenverhältnisse zu zwei / drei AG´s möglich

-
Mindeesturlaubsanspruch 

-
Anspruch auf Arbeitszeugnis

-
gewisses Maß an Kündigungsschutz

-
bei Krankheit
>> Vergütungsanspruch

4.
Arbeitsvertag bei Angestellten

-
gilt auch mündlich
(aber: Anspruch auf schriftlichen Arbeitsvertrag)

-
tatsächliche Arbeitsleistung wird nach Weisung des AG und Tendenztreuepflicht konkretisiert

-
Verbot von Nebentätigkeit, die die Arbeitsleistung beeinflusst

-
Verbot von Schwarzarbeit

Probearbeitsverhältnis:

- kürzere Kündigungsfristen

Befristete Arbeitsverhältnisse:
- unter besonderen Umständen zulässig

Kündigung des Arbeitsverhältnisses

Ordentliche Kündigung

-
Beachtung bestimmter Kündigungsfristen

-
Unterscheidung der Kündigungsgründe :

- personenbedingt









- verhaltensbedingt









- betriebsbedingt


personenbedingt:
- ständige Krankheit


verhaltensbedingt:
- nach 2. Mahnung


betrieblich:

- wegen Umsatzlage
>> Rationalisierung ( zu beachten: Sozialauswahl)

Außerordentliche Kündigung

-
wenn wegen Fehler des AN dem AG eine weitere Beschäftigung nicht mehr zumutbar ist

-
wenn Störung des Vertrauensverhältnisses vorliegt

Widerspruchsfrist gegen Kündigung

-
3 Wochen
(nach Verstreichen der Frist gilt auch eine rechtswidrige Kündigung)

Tarifverträge (TV)

-
Regelung zwischen Gesetz und Individualvertrag angesetzt




>>> gewisse Einschränkung der Vertragsfreiheit

-
4 TV-Grundfunktionen
- Schutz des AN





- Verteilung von AN- Einkommen







(Lohngruppentarife, Mindestlöhne)






- Ordnungsfunktion

(Beschreibung von typischen Arbeitsleistungen 

 einer Berufsgruppe / eines Berufes)

- Friedensfunktion (kein Arbeitskampf während der TV-Gültigkeit)

-
TV ist ein Vetrag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden oder einzelnen


AG ( Haustarifvertrag)

-
TV schafft Normen denen alle Arbeitsverträge (des Tarifgebietes) unterliegen


>>> keine Regelung der Beziehungen zwischen Gewerkschaften und AG, sondern Regelung



von Inhalten der einzelnen Arbeitsverträge 




>>> Konkretisierung von Arbeitsverträgen)

Manteltarifvertrag für festangstellte Redakteure

Bestimmungen:
RECHTE

- Anspruch auf schriftlichen Arbeitsvertrag (Verwendung von Musterberträgen)




- Grundgehalt, Auslagenersatz, 13. Gehalt




- Arbeitszeit

> 36,5 Stunden / Woche







> 5 Tage / Woche, mind 2 zusammenhängende freie Tage




- Urlaubsanspruch




- Urlaubsgeldanspruch

- Tendenzschutz 
- Redakteur ist bei EINSTELLUNG auf grundsätzliche 

   Richtlinien (= Tendenz) der Zeitung zu verpflichten





>>> bei Wechsel der Tendenz durch Verleger kann der AN kündigen




PFLICHTEN




- Dienstleistungspflicht (Arbeit muss persönlich geleistet werden)




- Festlegung des Arbeitsgebietes




- Nebentätigkeit 
- darf Arbeitskraft nicht einschränken







- muss gemeldet werden







- bei regelmäßige ~ muss der AG genehmigen




- Gehorsamkeitspflicht 




- Treuepflicht

"Aktive Tendenz-
- Förderung der Interessen des Verlegers (auch außerdienstlich)

förderungspflicht"

>> darf AG in Öffentlichkeit nicht unglaubwürdig machen




Urheberrechtliche Bestimmungen




- Redakteur gibt (zeitlich, inhaltlich, räumlich) unbegrenzt Rechte 

   an den Verlag ab





aber:
Keine Einschränkung des UHpersönlichkeitsR




Mindestgehaltssätze




je nach Tarifgruppe

Enstehung des Manteltarifvertrages

-
TV entsteht aus Arbeitskampf / Tarifautonomie zwischen AG und AN


AN - Mittel des Arbeitskampfes:
Streik:


- muss tarifvertraglich regelbares Ziel haben







  (Verbot von politischen Streiks)







  >>> sonst:  Verlust des Kündigungsschutzes










da Arbeitsverweigerung







- Streik muss von Gewerkschaft geführt oder 

   übernommen werden

-
Unterschied der Streikarten:

- Generalstreik







- Flächenstreik
(bestimmte Berufszweige)







- Schlüsselstreik
(Schwerpunktmäßige Bestreikung

von einzelnen Betrieben / Betriebs- 

zweigen)







- Warnstreik 

("Muskelspiel", milder Druck auf AG









  "mild", weil Warnstreik noch 

    Gültigkeit des TV 







- Sympathiestreiks
(Streiks bei Unternehmen außerhalb










  des Tarifsgebietes)

>>> verboten, 

Aussnahme: verflochtene Unternehm.

-
Streikkassen:



- AG zahlen während des Streiks kein Geld >> Streikkassen








der Gewerkschaften zur Streikfinanzierung


AG- Mittel des Arbeitskampfes:
Aussperrung


- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben




>>> bei 50 % Streikenden darf nur 1/4 ausgesperrt werden


Streik / Aussperrung bei Presse


- könnte zur Informationsverknappung führen


>> Informationsfreiheit ist höherrangig zu bewerten als Streik- / Aussperrungsrecht




Überlegungen:
z.B: 
Notauflage








Noch nicht sicher, noch nicht entwickelt,








In Verhandlung

MITBESTIMMMUNG

Allgemein 

Betriebsverfassungsgesetz




>>>

- An-Vertretung:
Betriebsrat









- Unterrichtungsrecht (gilt immer)









- Beteiligungsrecht (Anhörungs~) 










(bei bestimmten Handlungen)









- Vetorecht 










(bei bestimmten Handlungen)

PRESSE

Betriebsverfassungsgesetz nur eingeschränkt gültig




>> TENDENZSCHUTZ






>>> Aussetzung / Einschränkung von Normen für Tendenzträger
z.B: 
Einschränkung der Gewerkschaftsarbeit bei Auswirkung auf Tendenzschutz

STANDESRECHT DER PRESSE

(selbstgegebene Normen)

-
Presse ist frei von Standeszwang

aber:
Selbstkontrolle wünschenswert








>>> freiwillige Organisations-/ Verbands-

       zugehörigkeit möglich

-
Pressekodex des Presserates (Vereinigung der Berufsverbände der Verleger und Journalisten)



>>>
- Sorgfaltspflicht




- kein Einfluss Dritter




- Wahrheitspflicht




- keine Preisgabe von Informanten-Identitäten ohne deren Zustimmung




- Verbot der Diskriminierung




- Verbot von unlauteren Mitteln




>>>> auch Bestimmungen, die per Gesetz nicht vorgesehen sind


Presserat hat keine Sanktionsmittel um Kodex durchzusetzen, kann nur Rügen aussprechen



trotzdem:
freiwillige Unterwerfung unter Weisungen des Presserates



Durchsetzung des Kodex durch AUTORITÄT / HONORIGKEIT des Presserates


RECHT





Öffentliches Recht





Privatrecht





Straftrecht





Berufung





Revision / Rechtliche Klärung





Massenmedien





Def.:	Technische Möglichkeit zur Massenvervielfältigung


	Film, Fernsehen, Internet


	Anonymer Adressat





Verkörperte Massenmedien





Körperlose Massenmedien





Druckwerk (Zeitungen,etc.)





Internet, Fernsehen





Periodisches Druckwerk





Nichtperiodisches Druckwerk





- mindestens aller 6 Monate





- stetige, nicht unbedingt   


  regelmäßige Erscheinung





- Impressums- / 


  Gegendarstellungs-pflicht





- viele Bestimmungen





- weniger Bestimmungen





- keine Impressums- / 


  Gegendarstellungs-pflicht


		





Zeitungen





Zeitschriften





Unterscheidung durch





Inhalt





Tagebuchcharakter (Chronistenpflicht)





Alles andere





Übergänge





fließend





Druckwerk und Urheberrechtliches Werk sind nicht identisch !








